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zur einführung

20 Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) waren für das „Plenum Jugend-
bildung Sachsen“, eine „Initiative überörtlicher freier Träger der Jugendhilfe“, der 
Anlass für eine dreitägige Veranstaltung. Ziel war es, Anspruch und Wirklichkeit 
dieses gesetzlichen Rahmens für die Kinder- und Jugendhilfe abzuklopfen, v. a. 
auch unter dem Aspekt der aktuellen Kürzungswelle gerade auch in der Kinder- 
und Jugendarbeit. Unterstützt wurde das Plenum dabei von der Bundesarbeits-
gemeinschaft offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e. V., dem bundesweiten 
Zusammenschluss von regionalen und landesweit tätigen Arbeitsgemeinschaften 
von Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit (BAG OKJE e.V.).

Am ersten Tag ging es um die Entwicklung des KJHGs in den vergangenen 20 
Jahren, die in mehreren Vorträgen aus unterschiedlichen Perspektiven ausge-
leuchtet wurde. Thema des zweiten Tages war „Jugendhilfe ohne Jugendpoli-
tik?“, auch der Titel einer gemeinsam erarbeiteten Erklärung zur Situation der 
Kinder- und Jugendarbeit. Der abschließende dritte Tag konzentrierte sich auf 
die Zukunft und endete mit einer Podiumsdiskussion mit Vertretern der Frakti-
onen des Sächsischen Landtags.

Zwei der Vorträge dokumentieren wir in diesem Heft, den Vortrag von ReinhaRd 
WiesneR, der als „Vater“ des KJHG gilt. Er lässt die Entwicklung der vergange-
nen 20 Jahre Revue passieren und nennt einige nach wie vor ungeklärte Struk-
turprobleme des KJHG. Der zweite Vortrag wurde von TiTus simon gehalten, der 
seit den 70er Jahren eng mit der Offenen Jugendarbeit verbunden ist und der 
sich auf aktuelle Entwicklungen konzentriert.

Wiedergegeben werden auch die erwähnte gemeinsame Erklärung sowie 
Einschätzungen der Veranstalter bzw. der BAG OKJE e. V. zu den Inhalten der 
Tagung bzw. zum KJHG.
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 ▶ prof. dr. dr. h.c. reinhard wiesner 

das KJhg – geschichten von 
übergängen und Veränderungen

Der 64-jährige Prof. Dr. Dr. h. c. Reinhard 
Wiesner war als Referatsleiter im Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend zuständig für die Entwicklung 
des Entwurfs des 1990 vom Parlament verab-
schiedeten Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(KJHG), er gilt daher als „Vater des KJHG“ 
(AGJ). Aus der Sicht der Arbeitsgemeinschaft 
für Jugendhilfe hat er auch die Weiterentwick-
lung dieses Gesetzes „mitgestaltet“. Immerhin 
gab es etwa 30 Änderungen, seit es 1990 in den 
damals neuen Bundesländern und 1991 in den 
westlichen Bundesländern in Kraft getreten ist.

die entwicklung des KJhg

Wiesner skizzierte in seinem Vortrag zu-
nächst die schwere Geburt, die dieses Gesetz 
zu überstehen hatte. Der Perspektivwechsel 
in der Kinder- und Jugendhilfe hin zu einem 
Leistungsgesetz mit individuellen Rechts-
ansprüchen und Beteiligungsrechten auch 
für Jugendliche, hat aus seiner Sicht seinen 
Hintergrund in den politischen Umbrüchen 
der späten 60er und frühen 70er Jahre. Er 
verwies auf die „politische Aufbruchsstim-
mung in den 60er und 70er Jahren“, die „Stu-
dentenbewegung“ und die „Heimrevolte“. Da- 
mit einher ging auf fachlicher Ebene die 
Entwicklung eines emanzipatorischen Erzie-
hungsverständnisses und auf der politischen 
Ebene die „Entwicklung des Sozialstaates: 
der Bürger als Rechtssubjekt anstelle des 
Almosen-Empfängers“.

1970 stellte zunächst die AWO „Leitsätze für 
ein neues Jugendhilferecht“ vor, später dann 
der Deutsche Verein ein Thesenpapier. 1970  
wurde eine Sachverständigenkommission ein-
gesetzt und mit dem Schwung, den der Dritte 
Jugendbericht der Diskussion verschaffte, lag 
dann 1973 ein Diskussionsentwurf eines neu-
en Jugendhilferechts auf dem Tisch.

Danach begann aber geradezu eine Leidens-
geschichte. Der Referentenentwurf des Bun-
desministeriums von 1974 wurde von Helmut 
Schmidt nach Gesprächen mit den Ländern 
auf Eis gelegt. Erst 1977 gab es einen weiteren 
Referentenentwurf, 1978 dann einen Regie-
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rungsentwurf. Dieser scheiterte nach langen 
Diskussionen 1980 im Bundesrat. Danach gab 
es „untaugliche Versuche“, das alte JWG et-
was aufzumöbeln und 1988 schließlich einen 
neuen Referententwurf. Der wurde dann 1990 
als Teil des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) als 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) verab-
schiedet.

Der Einigungsprozess führte dazu, dass das 
KJHG in den damals neuen Bundesländern 
mit dem Einigungsvertrag bereits im Oktober 
1990 in Kraft trat, in den „alten“ dagegen erst 
1991. Wiesner bezeichnete es als „Herausfor-
derung“, auf der Basis des neuen Rechts in den 
östlichen Bundesländern die Strukturen für 
die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe 
zu schaffen.

der perspektivwechsel
Nach Wiesner war das JWG geprägt von 
seinen Wurzeln im „Armenrecht und Ju-
gendstrafrecht“. Es ging um die „Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, um die „Ausgrenzung verwahrlo-
ster Jugendlicher durch geschlossene Unter-
bringung und Arbeiterziehung“ sowie um die 
„Rettung von Kindern vor dem gefährdenden 
Einfluss von Eltern“. Der „Perspektivwech-
sel“, den das KJHG einleitete, bedeutete, 
dass die Kinder- und Jugendhilfe in erster 
Linie Eltern in der Wahrnehmung ihrer Er-
ziehungsverantwortung „unterstützen und 
stärken“ soll. Die ambulanten Hilfen wurden 
deutlich ausgebaut, wobei sich vieles jenseits 
der gesetzlichen Grundlagen in der Praxis 
der Jugendämter bereits entwickelt hatte. 
Kinder, Jugendliche und Eltern sind seit der 
Einführung des KJHG daher „nicht mehr Ob-
jekte öffentlicher Fürsorge, sondern Subjekte 
mit Ansprüchen und Beteiligungsrechten“.

Als „Reizthemen“ auch nach dem Inkraft-
treten des KJHG blieb aber die Frage nach 
der „Reichweite elterlicher Erziehung und 
stattlicher Einflussnahme, das Verhältnis zwi-
schen öffentlichen und freien Trägern, sowie 

das Verhältnis zwischen den örtlichen und den 
überörtlichen öffentlichen Trägern, zwischen 
„kommunaler Selbstverwaltung und staatli-
cher Einflussnahme“. Dass Stichwort der Kri-
tiker war die „Verstaatlichung der Erziehung“.

weiterentwicklung des sgb Viii
Wiesner ging in seinem Vortrag auch auf die 
wesentlichen Änderungen ein, die am KJHG 
in den vergangenen 20 Jahren vorgenommen 
wurden. Er verwies auf den jetzt festgeschrie-
benen 

 ▶  Rechtsanspruch auf einen Kindergarten-
platz, 

 ▶ die Neuordnung der Entgeltfinanzierung, 
 ▶ die Reform des Kindschaftsrechts,
 ▶ das Tagesbetreuungsausbaugesetz,
 ▶  das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwick-

lungsgesetz,
 ▶ das Kinderförderungsgesetz
 ▶  und das Gesetz zur Reform des Verfahrens 

in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Auch die Föderalismusreform brachte für 
die Kinder- und Jugendhilfe weitreichende 
Veränderungen. Die Länder erhielten „mehr 
Spielraum“, d. h. der Einfluss des Bundes ging 
zurück, obwohl das KJHG auch schon in sei-
ner ursprünglichen Fassung zahlreiche Lan-
desrechtsvorbehalte hatte. Der Bund behielt 
zwar „die konkurrierende Kompetenz zur Ge-
setzgebung unter dem Titel ,öffentliche Für-
sorge‘ nach Art. 74, Abs. 1, Nr. 7 des Grund-
gesetzes“, aber durch den seit einigen Jahren 
verstärkt formulierten Bildungsgedanken 
in Hinblick auf die Kinder- und Jugendhil-
fe „kommt der Bund an seine Kompetenz- 
grenze“.

Wiesner stellte die Frage, ob der Bund da-
mit „handlungsunfähig“ geworden und ob das 
Jugendamt damit zu einem „Auslaufmodell“ 
geworden sei. Denn nach Art. 84, Abs. 1 Satz 3 
des Grundgesetzes dürfen die Länder nun von 
den bundesrechtlichen Regelungen beim Ver-



6 OFFENE  JUGENDARBEIT   01  ▶ 2011

waltungsverfahren und bei der Einrichtung 
von Behörden abweichen. 

alte und neue strukturelle fragen

Wiesner widmete sich nun in seinem Vor-
trag einigen zentralen Fragen, die auch vom 
KJHG bisher nur unzureichend beantwortet 
wurden. So gibt es beim Ausbau der Angebote 
der Kinder- und Jugendhilfe widersprüch-
liche Entwicklungen. Während z. B. die Kin-
dertagesstätten in Westdeutschland boomen, 
stagniert der stationäre Bereich und droht die 
Jugend- und Jugendsozialarbeit sowie die all-
gemeine Familienförderung zur Dispositions-
masse zu werden. 

Auch in Hinblick auf öffentliche und pri-
vate Verantwortlichkeiten ist manches offen 
geblieben. Grundsätzlich soll die Kinder- und 
Jugendhilfe die Entwicklung junger Menschen 
fördern. Es sind aber letztlich die Eltern, die 
das Kindeswohl definieren, solange sie keine 
(allerdings weit gesteckten) Grenzen über-
schreiten.

Auch die „Identität“ der Kinder- und Ju-
gendhilfe ist sowohl hinsichtlich ihres Aufga-
benverständnis als auch der „Anbieterland-
schaft“ in Bewegung geraten. Gilt noch die 
„Einheit der Jugendhilfe“ oder soll die Tages-
betreuung als Förderung im Grundschulalter 
ausgekoppelt werden? Das alte, schon immer 
schwierige Verhältnis zwischen freien und 
öffentlichen Trägern hat sich vom Neokor-
poratismus zum Marktgeschehen verändert. 
Welche Regeln gibt es für den Zugang zu die-
sem Markt?

Viel diskutiert wurde in den letzten 20 Jah-
ren auch über die Qualität der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Im Zusammenhang mit der Struk-
turqualität stellt sich z. B. die Frage nach einer 
zufriedenstellenden Personalausstattung in 
den sozialen Diensten der öffentlichen Träger, 
aber auch bei den Leistungsanbietern. Funk-
tioniert die Steuerung durch das Jugendamt 

und die Hilfeplanung als Grundlage für Pro-
zessqualität? Welche angemessenen Formen 
der Sicherung von Ergebnisqualität gibt es?

die steuerungsfunktion des KJhg
Einerseits – so Wiesner – hat das KJG die 
„Rechtsposition von Eltern und Kindern 
durch Rechtsansprüche gestärkt“. Sie sind 
nicht mehr „Objekte staatlicher Bevormun-
dung, sondern Subjekte mit einklagbaren 
Ansprüchen“. Diese bleiben aber häufig ab-
strakt, da „der Formulierung von Rechtsan-
sprüchen … in Hinblick auf die Besonderheit 
pädagogischer Prozesse Grenzen gesetzt“ 
sind. Da die notwendigen Unterstützungs- 
und Hilfeangebote sehr individuell sein müs-
sen, bleiben die gesetzlichen Regelungen dazu 
notwendigerweise abstrakt. Sie müssen im 
Einzelfall konkretisiert werden.

Was dies für die Leistungsberechtigten 
bedeutet, beschreibt Wiesner entlang unter-
schiedlicher Aspekte. Viele Kommunen haben 
ein großes Interesse daran, die „Ausgaben-
entwicklung im Bereich der Jugendhilfe zu 
stoppen“. In vielen Fällen kommt es zu einer 
„missbräuchlichen Nutzung pädagogischer 
Entscheidungsspielräume im Entscheidungs-
prozess zu fiskalischen Zwecken“. So entschei-
det häufig der Landrat persönlich darüber, ob 
teure stationäre Hilfen überhaupt angeboten 
werden dürfen. Bei vielen Eltern bleibt so das 
unangenehme Gefühl, versagt zu haben oder 
auch schuldig zu sein, niemand gibt ihnen das 
Gefühl, dass es ihr gutes Recht ist, pädago-
gische Hilfen in Anspruch zu nehmen.

Formal kann dieser Praxis kaum Einhalt 
geboten werden. Gerichte haben nur eine „be-
grenzte Kontrolldichte“ bei „pädagogischen“ 
Entscheidungen. Vieles – „z. B. Stellungnah-
men und Berichte familiengerichtlicher Ver-
fahren“ – entzieht sich von vorneherein einer 
gerichtlichen Kontrolle. Die Kommunalauf-
sicht wiederum, „als Rechtsaufsicht über die 
Tätigkeit der Kreise und Städte“, ist für Wies-
ner „ein zahnloser Tiger“.
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Letztlich beschreibt das KJHG daher zwar 
„Pflichtaufgaben“, allerdings mit „weiten Ge-
staltungsspielräumen“. Das Gerede von Frei-
willigkeitsleistungen ist ohne Wenn und Aber 
falsch. „Alle gesetzlich geregelten Aufgaben 
sind Pflichtaufgaben“, betont Wiesner, aber 
diese Gestaltungsspielräume, die die Kom-
munen haben, sind „durch Klagen vor den 
Verwaltungsgerichten mangels individueller 
Rechtsverletzung nicht überprüfbar“.

Wiesner kommt daher zu dem Schluss, 
dass „die Steuerungsfunktion des Rechts im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe“ begrenzt 
bleibt. Letztlich folgt die „tatsächliche Ange-
botsstruktur“ nicht so sehr den gesetzlichen 
Regelungen und Vorgaben, sondern „poli-
tischem und fiskalischem Kalkül“.

„Jugendhilfe im banne des Kinderschutzes“
Die Diskussion um den Kinderschutz hat 
einen fundamentalen Widerspruch zum Hin-
tergrund. Die Lebenssituation vieler Kinder 
ist mit bestimmt durch zunehmende „Ano-
nymisierung“, durch „Isolierung“ und durch 
die „Entsolidarisierung in der Gesellschaft“. 
Dem gegenüber steht die Forderung nach ei-
ner „lückenlosen Kontrolle und staatlicher 
Entschlossenheit“. Das Jugendamt wiederum 
soll diese Entschlossenheit zum Tragen brin-
gen, soll aber auch gleichzeitig die „Eltern-
autonomie“ achten. Darin spiegelt sich die 
allgemeine gesellschaftliche Diskussion um 
„Öffentlichkeit und Privatheit“ bzw. „gesell-
schaftliche (staatliche) Kontrolle und indivi-
duelle Freiheit“.

Kinder und Jugendliche werden dabei un-
terschiedlich gesehen. Kinder sind einerseits 
„zu rettende und zu formende Objekte“, an-
dererseits „in ihrer Entwicklung zu fördernde 
Individuen“. Jugendliche wiederum gelten 
häufig als „gefährliche und gefährdete Ob-
jekte“, aber auch als „Kostenfaktor für die 
kommunalen Budgets“.

In der Öffentlichkeit wird der Kinderschutz 
heftig diskutiert, die Erwartungen an die Ju-

gendämter sind hoch. Vielen gilt der „Kinder-
schutz als technologisch plan- und beherrsch-
barer Vorgang“. Offen bleiben dabei zentrale 
Fragen:

 ▶ „die Ambivalenz aufsuchender Hilfen
 ▶  der (niedrigschwellige) Zugang des Staates 

zur Familie und  / oder der Familie zum 
Staat

 ▶ Potentiale und Grenzen der Prävention
 ▶  Vernetzung oder Kolonialisierung der Le-

benswelten“

Oft konzentriert sich die Diskussion auf die 
Kindheit, während Jugendliche als Fall für die 
Justiz gelten. Gleichzeitig wird die Jugend-
sozialarbeit eingeschränkt. Gefragt werden 
muss, ob sich die „Jugendhilfe auf dem Rück-
weg in die Polizei- und Ordnungsverwaltung“ 
befindet.

ausblick

Abschließend ging Wiesner auf einige ak-
tuelle Entwicklungen ein, denen die Kinder- 
und Jugendhilfe ausgesetzt ist, oder denen sie 
sich zu stellen hat.

abbau von standards
Ein altes Thema sind die Finanzen. Schon 
1972 wurde im Dritten Jugendbericht gefor-
dert, dass es für die unterschiedlichen Ange-
bote und Einrichtungen „Vorgaben für eine 
Mindestausstattung“ geben sollte. Nach wie 
vor ist aber die Angebotsqualität in vielen 
Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe letzt-
lich abhängig von der Haushaltssituation der 
örtlichen öffentlichen Träger (Kommunen, 
Landkreise). Der Anspruch, dass Eltern wie 
Kinder und Jugendliche unabhängig von ih-
rem Wohnort ein vergleichbares Angebot vor-
finden müssen, ist noch längst nicht eingelöst. 
Das zweigliedrige Jugendamt ist immer noch 
ein „Exot in der Kommunalverwaltung“ und 



8 OFFENE  JUGENDARBEIT   01  ▶ 2011

deren Kontrolle zwiespältig. Nicht umsonst 
wird über eine „Ombudschaft“ in der Jugend-
hilfe diskutiert.

Die finanzielle Situation der Kommunen 
ist tatsächlich prekär. Die Gewerbesteuer ist 
in der jüngsten Vergangenheit um 7% gesun-
ken, während sich die Ausgaben gleichzeitig 
um 4,3% erhöht haben. Die Ausgaben für So-
zialleistungen haben sich um 8% gesteigert. 
Hilfe versprechen sich die Kommunen v. a. 
durch ein stärkeres finanzielles Engagement 
des Bundes im sozialen Bereich. Ein bay-
rischer Landrat hat jüngst „angesichts der 
explodierenden Kosten für die Kommunen 
vorgeschlagen, das Jugendhilfegesetz ersatz-
los abzuschaffen“:

„Die Jugendhilfe selbst ist wichtiger denn 
je. Aber das Gesetz würde ich abschaffen. Das 
gibt es erst seit 20 Jahren und auch vorher 
hat die Jugendhilfe funktioniert.“ (Landrat 
Thomas Karmasin, Fürstenfeldbruck, SZ v. 
23.  9.  2010, S. 43)

demographie
Ein weiteres zentrales Entwicklungsproblem 
sieht Wiesner in der demographischen Ent-
wicklung. Die Zahl der älteren Menschen 
wird sich in den nächsten Jahrzehnten auf 
ein Drittel der Gesamtgesellschaft verdop-
peln. Bei „immer knapper werdenden Kas-

sen“ sind „zunehmende Verteilungskämpfe“ 
zu erwarten, zumal viele Angehörige älterer 
Jahrgänge gegenüber den „Lebenslagen jun-
ger Menschen und junger Familien“ eine 
„zunehmende Gleichgültigkeit“ an den Tag 
legen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Po-
litik an dieser Stelle verhalten wird.

„das sgb Viii muss 
zukunftsfest gemacht werden!“

In seinem abschließenden Resümee betonte 
Wiesner, dass „die Errungenschaften“ des 
Gesetzes „durch den Rückfall in ein neues 
Kontrollparadigma gefährdet“ sind. Er for-
derte, dass

 ▶  „Ausgangspunkt für staatliches Handeln“ 
die „Lebenslagen von Kindern und Jugend-
lichen“ sein muss

 ▶  „der Zugang zum Leistungsspektrum ver-
bessert werden muss“

 ▶  ein „Beschwerdemanagement und Om-
budsstellen“ eingerichtet werden müssen

 ▶  Kinder- und Jugendhilfe „nicht auf Tages-
betreuung und (kontrollierenden) Kinder-
schutz verkürzt werden“ darf

 ▶  und „die Steuerungsmöglichkeiten des Bun- 
desgesetzes verbessert werden müssen“.
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pro praXis
Projekte, Angebote und Ideen für  
die Offene Kinder- und Jugendarbeit

starke mädchen – 
starke ideen aus der 
offenen Kinder- und 
Jugendarbeit
Herausgegeben von Anke Oskamp

Köln: Trägerwerk der Landesarbeits- 
gemeinschaft Katholische Offene Kinder-  
und Jugendarbeit NRW 2011. 56 S.

ISBN 978-3-928675-38-3

€ 12,00

Diese Broschüre enthält abwechslungsreiche und praxiserprobte Aktionen und 
Projekte für die Arbeit mit Mädchen. Fachfrauen aus der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit haben diese erprobt und bunt illustriert. Sie sind lustig, kulinarisch, 
vernünftig, ideenreich und oftmals mit viel Hingabe versehen und lassen erahnen 
wie groß und bunt Mädchenarbeit sein kann. Die Broschüre bietet Anregungen und 
Inspirationen für die Mädchenarbeit in großen und in kleinen Gruppen und ist für 
den alltäglichen Gebrauch gedacht.

pressemitteilung

Kontakt:

LAG Kath. OKJA NRW,
Am Kielshof 2, 51105 Köln
☎ 0221 / 899 933-0, FAX - 20
E-Mail: info@lag-kath-okja-nrw.de

neue Veröffentlichung
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Titus Simon ist seit 1996 Professor an der 
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) mit dem 
Schwerpunkt Jugendarbeit und Jugendhilfe-
planung. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist 
Rechtsextremismus im ländlichen Raum. Der 
Offenen Jugendarbeit ist er seit Jahrzehnten 
verbunden. Nebenbei ist er ein erfolgreicher 
Autor von Kriminalromanen.

20  Jahre nach Verabschiedung des SGB VIII 
– Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) 
steht die Jugendhilfe vor umfassenden neu-
en Herausforderungen. Diese Feststellung 
gilt sowohl für die alten als auch die neuen 
Bundesländer. Die neuen Finanzierungsre-
geln in der sozialen Arbeit (Leistungsver-
einbarungen statt Kostendeckungsprinzip 
oder, wie es die Ökonomen nennen: von der 
retrospektiven zur prospektiven Finanzie-
rung) und auch die Pflicht zur Qualitätssi-
cherung bzw. Qualitätsentwicklung haben 

die soziale Landschaft und die alte partner-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen Ko-
stenträgern und Leistungserbringern auch 
in der Jugendhilfe nachhaltig verändert. Die 
so genannte „Effizienzrevolution“ hat gerade 
erst begonnen und es ist absehbar, dass die 
Neugestaltung des Verhältnisses von öffent-
lichen zu den freien Trägern mit Bezügen 
auf den europäischen Markt weiter umge-
staltet wird. Die beobachtbare Übertragung 
von Steuerungsaufgaben auf die kommunale 
Sozialplanung und Jugendhilfeplanung ist 
somit nur ein weiterer Zwischenschritt. Der 
demographische Wandel, die Abwanderung 
jüngerer Altersgruppen aus Ostdeutsch-
land sowie ein größer werdender Anteil an 
Kindern und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund stellen neue Anforderungen an 
die Gesellschaft, die Jugendhilfe und darauf 
bezogene Planungen dar. 

Kinder- und Jugendhilfe erweist sich als ein 
System, das im Lauf der Zeit durchaus in der 
Lage war, auf neue Problemlagen zu reagieren. 
Dies zeigte sich etwa an der Entwicklung von 
brauchbaren Handlungsroutinen im Umgang 
mit sexuellem Missbrauch. 

Derzeit hat man den Eindruck, dass die 
Themen Kostendeckung, Abbau der statio-
nären Hilfen, umfassende Sozialraumorientie-
rung und die damit verbundene Schaffung von 
Sozialraumbudgets die Auseinandersetzung 
mit den Folgen der demographischen Entwick-
lung überlagern. Insbesondere bei den Jugend-
ämtern lassen sich – anders als bei Trägern, 
und hierbei insbesondere bei jenen stationärer 
Einrichtungen – noch keine Pläne erkennen, 

 ▶ titus simon 

aktuelle entwicklungen in der Jugendhilfe
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wie auf die Auswirkungen demographischer 
Veränderungen bei der Ausgestaltung der Hil-
fen zur Erziehung reagiert werden soll. 

Als dramatisch erscheint die Feststellung, 
wonach in der Kinder- und Jugendhilfe unver-
ändert eher zögernd zur Kenntnis genommen 
wird, dass Deutschland ein Einwanderungs-
land ist. Vor allem bei den beratenden, beglei-
tenden und unterstützenden Angeboten sind 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund unterrepräsentiert, eine bedarfsge-
rechte strukturelle Veränderung der Jugend-
hilfe ist diesbezüglich nicht weit gediehen.

Die empirischen Befunde der letzten Jahre 
belegen darüber hinaus eine andere, weitläu-
fig verbreitete Vermutung: Die Strategie des 
Gender Mainstreaming wird auf der program-
matischen Ebene nahezu unbestritten befür-
wortet. In Planung und Praxis der Jugendhilfe 
bleibt die Kategorie Geschlecht noch allzu oft 
unberücksichtigt. Diese Diskrepanz resultiert 
aus den Defiziten bei der Ausgestaltung des 
fachlichen Handelns im konkreten Jugend-
hilfealltag.

Bei der Finanzierung der Jugendhilfe sind 
die Trends gegenläufig. Während insbesonde-
re bei der Jugendarbeit gespart wird, steigen 
die Ausgaben für den Bereich der Hilfen zur 
Erziehung unverändert an. Dabei hat sich das 
Entgeltsystem flächenmäßig durchgesetzt. 
Während die öffentlichen Träger ihre Erfah-
rungen zunehmend als positiv beschreiben, 
sinkt die Zustimmung bei den freien und pri-
vatwirtschaftlich agierenden Anbietern.

Regional gegenläufige Trends sind bei den 
Ausgaben für die Kindertagesbetreuung zu be-
obachten. Bundesweit steigen die Ausgaben, 
allerdings sind Rückgänge für die Landkreise 
und die neuen Bundesländer zu konstatieren. 
Daraus folgt, dass eine Angebotsverdichtung 
und -verbesserung vor allem in westdeutschen 
(Groß)Städten erfolgt ist.        

Jugendhilfe ist traditionell der bedeu-
tendste Arbeitgeber der Sozialen Arbeit. 
Allerdings konnten die in den Jahren nach 

2000 noch erkennbaren Ausbautendenzen für 
die letzten zehn Jahre nicht mehr nachgewie-
sen werden. Deutlich gestiegen ist der Anteil 
der Jugendämter, die Planstellen unbesetzt 
ließen. Alle Forschungen und Beobachtungen 
zur Beschäftigungssituation in der Jugendhil-
fe und ihr zugewandter Arbeitsfelder zeigen 
uns das hässliche Gesicht des modernen Ar-
beitsmarktes: immer mehr Entlohnungen auf 
der schwachen Basis von Haustarifen, befri-
stete Verträge mit oftmals kurzen Laufzeiten.
Blickt man heute auf die Jugendhilfe, so wird 
auch deutlich, dass die gesetzlich verankerten 
Kooperationsstrukturen weiter entwickelt 
werden konnten. Kooperation hat sich in 
ihren verschiedenen Formen etabliert. Im 
Unterschied zu früheren Erhebungsphasen 
ist die Schule heute der wichtigste Koopera-
tionspartner. Reduziert haben sich die Berüh-
rungsängste zur Polizei. Dagegen werden die 
Kooperationserfahrungen mit der Kinder- 
und Jugend-Psychiatrie deutlich negativer 
bewertet.   

Meines Erachtens haben derzeit die nach-
folgenden Forderungen in der Debatte um die 
Weiterentwicklung der Jugendhilfe Vorrang: 

 ▶  Offene Jugendarbeit, Jugendverbands- und 
Jugendbildungsarbeit sind unverändert 
wichtige Bestandteile kommunaler Da-
seinsvorsorge. Um eine gleichartige Aus-
gestaltung der Jugendarbeit auch dann zu 
gewährleisten, wenn die einzelne Kommu-
ne zu einer bedarfsgerechten Finanzierung 
nicht mehr im angemessenen Umfang in 
der Lage ist, soll künftig der Praxis ein-
zelner Bundesländer gefolgt werden, die 
in Verbindung mit dem Gemeindefinanz-
ausgleich eine Jugendpauschale leisten. 
Hieraus werden Angebote für Kinder und 
Jugendliche vor Ort gefördert, so etwa im 
Bereich der Projektarbeit, der Freizeit-
gestaltung, des bislang stark vernachläs-
sigten Kinder- und Jugendschutzes, der 
Jugendbildung und der Jugendsozialarbeit.
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alterskohorten der Kinder, Jugendlichen und jungen erwachsenen 
in deutschland – mögliche Konsequenzen für die Jugendhilfe

(simon 2010 auf der basis von daten des statistischen bundesamtes 2009)

 alters- Jahr und tendenz Konsequenzen 
 kohorte der Veränderung für die Jugendhilfe 
  + ansteigend 
  – sinkend

 unter Ab 2012 – Reduktion der Bedarfe an Krippen, 
 3 Jahren  nachfolgend der KIndergärten, 
   Kitas, Horte.

 3 bis unter Seit 2007 – Kita- und Kindergartenbedarf sinkt. 
 6 Jahre

 6 bis unter Bis 2015 + Bedarfe an Maßnahmen der schul- 
 14 Jahre Ab 2016 – bezogenen Sozialarbeit mittelfristig stabil. 
   Nachfrage nach Jugendförderung, 
   offener Jugendarbeit für die jüngeren 
   Nutzgruppen usw. dito, Personalbedarf 
   konstant.

 14 bis unter Bis 2015 – Reduktion des Bedarfs aller Formen der 
 18 Jahre 2016 + Jugendarbeit für die älteren Nutzergruppen. 
  Ab 2017 – Isoliert hieraus resultiert ein leicht 
   geringerer Personalbedarf in der Jugend- 
   arbeit und der Jugendsozialarbeit.

 18 bis unter Bis 2014 – Reduktion des Bedarfs an Jugendarbeit und 
 21 Jahre 2015 u. 2016 + Jugendsozialarbeit für die älteren Jahrgänge 
  Ab 2017 – sowie der Jugendberufshilfen und der 
   Hilfen für junge Volljährige, Sonderförder- 
   bedarf bei Problemgruppen.

 21 bis unter Seit 2009 – s.o. 
 27 Jahre

   Der Bedarf an Erziehungshilfen folgt den 
   Entwicklungen der Alterskohorten.
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 ▶  Trotz günstiger Arbeitsmarktprognosen 
gibt es unverändert eine erhebliche Zahl 
Jugendlicher und junger Erwachsener, de-
ren berufliche und gesellschaftliche Inte-
gration dauerhaft gefährdet ist. Zahlreiche 
Forschungen belegen: Von jenen, die bis 
zum 25. Lebensjahr noch kein Beschäfti-
gungsverhältnis am ersten Arbeitsmarkt 
erlangt haben (ausgenommen: Hochschul-
absolventInnen), gelingt dies später nur 
wenigen. Daraus folgen langfristige Ko-
sten und oftmals eine Bündelung sozialer 
Schwierigkeiten. Aus den Erfahrungen, 
dass sich die Vorrangstellung des SGB II 
(„Hartz IV“) für Jugendliche und junge Er-
wachsene in nunmehr sechs Jahren nicht 
bewährt hat, soll das Verhältnis von Ar-
beitsförderung und Jugendhilfe für beson-
ders gefährdete Jugendliche neu bestimmt 
werden. Die Angebote der Jugendsozialar-
beit nach SGB VIII sollen für diese jungen 
Menschen den Eingliederungsleistungen 
des SGB II bzw. des SGB III vorgehen. 
Hierzu hat der Gesamtverband des Paritä-
tischen im September ein hervorragendes 
Positionspapier veröffentlicht, in dem er bis 
ins Detail die notwendigen Gesetzesände-
rungen ausformuliert. Es wäre in diesem 
Fall wünschenswert, dass die Politik nicht 
nur den Lobbyisten aus dem Banken-, Ge-
sundheits- und Energiesektor erlaubt, dem 
zuständigen Ministerium gleich die Geset-
zesvorhaben in die Feder zu diktieren.

 ▶  Da absehbar ist, dass die für Jugendhilfe 
zuständigen Kommunen eine derart verän-
derte Aufgabenstellung nicht eigenständig 
finanzieren können, müssen sich die Bun-
desagentur für Arbeit und die Träger der 
Grundsicherung an den Kosten beteiligen.

 ▶  Die Kalamitäten der kommunalen Haus-
halte haben immer mehr dazu geführt, 
dass die fachlichen Entscheidungen der 
Fachkräfte in die Richtung gedrängt wer-

den, teure, z. B. stationäre Hilfen zu ver- 
meiden und selbst ambulante Formen ver-
zögert einzusetzen. Unabhängige Jugend-
beratung, die, wie von schruTh, urban-
sTahl und anderen gefordert, Funktionen 
eines sozialen Verbraucherschutzes über-
nimmt, bekommt meines Erachtens in Zu-
kunft eine wichtige Funktion. Gerade die 
großen Träger sollten ihr Zögern aufgeben 
und gemeinsam derartige Clearing- oder 
Ombuds-Stellen einrichten, es wäre stra-
tegisch sicher nicht ihr Nachteil. 

 ▶  Im Bereich der Haustarifentwicklung exi-
stieren mittlerweile Entlohnungen, die 
weit weg von den TVöD-Richtwerten sind. 
Wir müssen darüber diskutieren, ob nicht 
analog zur Pflege entsprechend den Ausbil-
dungsabschlüssen gesetzliche Mindestlöh-
ne zu fordern sind. 

Jenseits unserer sozial-, jugend- und bil-
dungspolitischen Zuschreibung bleiben die 
vielfältigen Angebotsformen Offener Jugend-
arbeit für Jugendliche die Orte, um Freunde 
zu treffen und gemeinsam zu „chillen“ – wie 
man es heute nennt.

Das Jugendhaus ist unverändert nieder-
schwelliges und zugleich sinnvolles Freizeit-
angebot, bleibt Rahmen von sozialer Grup-
penarbeit und jugendkultureller Prozesse und 
Experimente (simon 2010, S. 17). 

Bestehen hoch entwickelte Beziehungen 
zwischen Besuchern und MitarbeiterInnen, ist 
die Jugendeinrichtung vielfach erste Anlauf-
stelle bei problematischen Lebenslagen (z. B. 
Schwangerschaften, Sucht, Straffälligkeiten) 
(ebenda). Eine Folge von Einsparungen in der 
öffentlichen Jugendhilfe ist die Reduktion 
qualifizierter Beratungsangebote. Eigenstän-
dige Jugendberatungsstellen wurden ohnehin 
kaum installiert. Damit stoßen wir auf die 
Notwendigkeit des Ausbaus und der Qualifi-
zierung einer eigentlich „ganz alten Angele-
genheit“ offener Jugendarbeit: niedrigschwel-
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lige Beratung. Informelle Möglichkeiten zur 
Beratung von Jugendlichen, die häufig nicht 
ohne weiteres an stärker formalisierte Be-
ratung herangeführt werden können, haben 
schon immer die offene Arbeit ausgezeichnet. 
Es ist eine schöne Aufgabe, das eher Zufällige 
dieser Beratungsansätze zu überwinden, ohne 
den Charakter des Situativen zu verlieren. 

Für viele Jugendliche ist nicht das unmittel-
bare Erleiden von materieller Not das größte 
Problem, sondern das alltägliche Bewältigen 
unterschiedlicher Mangelgefühle, etwa in 
Form gefühlter Selbstwerteinbuße oder als 
erfahrener Mangel an sozialer Anerkennung 
(Krisch/schröer, 2010, S. 48.). Es bilden sich 
Kulturen heraus, die diese Armut verstecken. 
MitarbeiterInnen des Vereins Wiener Jugend-
zentren geben folgende Situationsbeschrei-
bung ab (ebenda, S. 49):

„Man trifft sich in bestimmten Clubs, oft in 
Sisha-Lokalen oder in Jugendtreffs, wo man 
sich umsonst aufhalten kann. Auch Spiel- 
und Wettlokale sind Anziehungspunkte für 
Jugendliche, Glückspiele sind eine zentrale 
Strategie der Jugendlichen, doch zu Geld zu 
kommen. Es gibt Unterstützungen unterei-
nander, aber an Dritte keine Informationen 
über Armutslagen. Es entwickelt sich eine Ver-
deckungskultur von Armut. Armut führt aber 
auch zur Re-Traditionalisierung. Bei Mädchen 
finden wir öfter den freiwilligen oder erzwun-
genen Rückzug ins Familienleben.“ 

Antworten der ehrenamtlich getragenen 
Vereins-, Verbands- und Jugendarbeit
Auch wenn zu Recht immer wieder betont 
wird, dass Vereine, Verbände und die von Eh-
renamtlichen geleistete Jugendarbeit wich-
tige Pfeiler der Zivilgesellschaft sind, so muss 
auf der anderen Seite berücksichtigt werden, 
dass diese klassischen Formen der außerschu-
lischen Jugendarbeit nicht unangemessen 
überfrachtet werden dürfen. Das Engagement 
im Verein und Verband ist getragen von der 
entsprechenden Zweckorientierung und noch 

mehr von dem Bedürfnis nach Geselligkeit 
und der Begegnung mit Altersgleichen.1 Es 
ist deshalb nicht per se davon auszugehen, 
dass Vereins- und Verbandsaktivisten sich 
ohne weiteres und in nachhaltiger Form 
mit Aspekten der demografischen Entwick-
lung befassen. Dies geschieht mit Blick auf 
den eigenen Verein oder die örtliche Gruppe 
des Verbandes oftmals erst dann, wenn die 
spezifischen Verbandsaktivitäten in Gefahr 
geraten.

Stärkung geschlechtersensibler 
Jugend(verbands)arbeit und Infra- 
struktur in den ländlichen Räumen
Unverändert sind Mädchen immer noch 
schwächer im Vereins- und Verbandswesen 
organisiert als Jungen. Das ist zu kritisieren, 
darin liegen aber auch noch ausschöpfbare 
Potentiale. Generell müssen sozialräumliche 
Entwicklungsprozesse mit Blick auf die spe-
zifischen Entwicklungsbedingungen, Bedürf-
nisse und Förderbedarfe von Männern und 
Frauen, Jungen und Mädchen betrachtet und 
reflektiert werden. Die Jugendhilfe ist hier-
zu aufgrund der einschlägigen gesetzlichen 
Vorgaben besonders verpflichtet. Daraus 
leitet sich auch die Notwendigkeit einer ge-
schlechtersensiblen Jugendhilfeplanung ab. 
Blickt man auf die Vereins-, Organisations- 
und Politikstrukturen, so ist festzustellen, 
dass ländlich geprägte Lebensverhältnisse 
noch stärker als die urbanen Milieus von 
traditionellen Rollenbildern geprägt werden. 
Die Frage: „Ist ländlicher Raum unverändert 
männlich dominierter Raum?“ darf durchaus 
zu Recht gestellt werden. Nicht nur in den 
traditionell von Männern dominierten Feu-
erwehren, Sport- und Schützenvereinen kann 
festgestellt werden, dass die in den ländlichen 
Räumen dominierenden sozialen und institu-
tionellen Rahmenbedingungen sowie das aus-
geprägtere machtorientierte männliche Poli-
tikverhalten das politische Engagement von 
Frauen und Mädchen erschweren. Gerade vor 
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dem Hintergrund, dass zivilgesellschaftliche 
Strukturen in den ländlichen Problemzonen 
schwächer entwickelt sind, liegt es nahe, die 
dort oftmals randständige geschlechtersen-
sible Strukturentwicklung aus den Mitteln 
der Förderprogramme stärker als bislang zu 
berücksichtigen. Dabei sollte auch, aber nicht 
nur auf Jugendförderung Wert gelegt werden. 

Kooperation der Jugend- 
verbandsarbeit mit sozialraum- 
orientierten Erziehungshilfen 
Mittlerweile wurde in ausgesuchten Sozial-
räumen mit dem Aufbau „flexibler, sozial-
raumorientierter, individuell zugeschnittener 
Erziehungshilfen“ begonnen und schließlich 
2006 flächendeckend in den Modelllandkrei-
sen umgesetzt. Diese Prozesse geschehen bis- 
lang völlig isoliert von der Jugendverbands-
arbeit. Es besteht für diese also ein drin-
gender Bedarf, sich auf die Dimension der 
Sozialraumorientierung in geeigneter Weise 
einzulassen. 

Auf die Notwendigkeit der Stabilisierung 
bereits vorhandener und der Entwicklung 
neuer Formen der Zusammenarbeit zwischen 
Schule, Sport und Jugendarbeit sei an dieser 
Stelle ohne weitere Ausführungen verwiesen.

Einbeziehung der Stärkung von Vereins- 
und Verbandsstrukturen in die Förde-
rung der peripheren ländlichen Gebiete 
Über diese Feststellungen zur Jugendhilfe im 
engeren Sinne sind Überlegungen anzustel-
len, wie über die Stärkung sozialer und wirt-
schaftlicher Strukturen Haltefaktoren für die 
besser qualifizierten jungen Frauen geschaf-
fen werden können. Für Österreich und sehr 
wohl auf Deutschland übertragbar beschreibt 
Tanja Fischer (2008), dass es vor dem Hin-
tergrund der Überalterung peripherer länd-
licher Räume Lösungsansätze geben muss, 
die zum einen die spezifischen Bedarfe der 
Alten und Hochbetagten berücksichtigen und 
zum anderen auf die erstgenannte Gruppe 

ausgerichtete Investitionen in die soziale, 
bauliche und Verkehrs-Infrastruktur entwi-
ckeln muss, die auch Haltefaktoren für die 
jüngere Bevölkerung darstellen. Leitbild ist 
die Entwicklung eines familien- und generati-
onenverträglichen Lebensumfeldes. Das geht 
einher mit einem Zuwachs an qualifizierten 
Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Frau-
en in wachsenden Dienstleistungsbedarfen 
für die ältere Generation.    

Gerade mit Blick auf die aktuellen Voraus-
setzungen in den peripheren ländlichen Räu-
men, von denen die Mehrzahl in den neuen 
Bundesländern liegt, sind Planungen für eine 
nachhaltige Dorfentwicklung, Jugendhilfe- 
und Schulentwicklungsplanung künftig stär-
ker als bislang miteinander zu verzahnen. 
In der Bundesrepublik gibt es hierzu Über-
legungen und erste Ansätze (siehe hierzu: 
camino 2007), die jedoch von den nur sel-
ten öffentlich gemachten Überlegungen der 
Raumplanung konterkariert werden, die mit 
Blick auf angeblich knappe Ressourcen dafür 
plädieren, einzelne „ausgeblutete“ ländliche 
Räume langfristig vollständig aufzugeben 
und bereits mittelfristig von der Strukturför-
derung abzukoppeln. Diese Debatte muss 
künftig vermehrt von den Menschen geführt 
werden, die in den betroffenen Sozialräumen 
leben. Hierzu können Jugendverbände und 
unter diesen auch der Bund der Deutschen 
Landjugend durchaus Impulse setzen.

Ohne dort entwickelte Maßnahmen im 
Verhältnis 1:1 übernehmen zu wollen, lohnt 
sich ein Blick ins Ausland. Die in Deutschland 
verpönte „Zwergschule“ mit gelegentlich klas-
senstufenübergreifendem Unterricht hat sich 
in abgelegenen Gegenden der Schweiz, Spa-
niens, Portugals und Skandinaviens als wett-
bewerbsfähig erwiesen. Die Ressourcen und 
Potentiale der peripheren ländlichen Räume 
gewinnen, wenn es gelingt, die Belange der 
Orte und Sozialräume zu koordinieren. Hier-
zu wurden mit der finnischen Dorfbewegung 
(SYTY) und der niederländischen „Landelijke 
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Verenigung voor Kleene Kernen“ (LVKK) bei-
spielhafte Prozesse eingeleitet. In Schweden 
existieren bereits mehr als 4.400 dörfliche 
Aktionsgruppen, die regional vernetzt sind 
und zugleich eine landesweite Bewegung dar-
stellen. Ansatzweise wurde derartiges von der 
Brandenburgischen Werkstatt Lokale Agenda 
21 mit der Aktion „Bürgerschaftliches Engage-
ment für lebendige und zukunftsfähige Dörfer 
in Brandenburg“ angedacht (Krambach 2006), 
jedoch nicht dynamisch weiter entwickelt.  

Ein zentrales Problem der besonders struk-
turschwachen Räume stellt die ungebrochene 
Abwanderung junger, besser ausgebildeter 
Menschen dar. Unter diesen ist der Anteil jun-
ger Frauen besonders hoch. Spanien und Por-
tugal haben auf die hohe Abwanderung vom 
Landesinnern an die Küste und ins Ausland 

mit einer gezielten und auch erfolgreichen För-
derung neuer Ansiedlungen reagiert. In Por-
tugal hat die gemeinnützige Vereinigung „In 
Loco“ mit staatlicher Förderung ein System 
der Ausbildung von jungen, häufig weiblichen 
ModeratorInnen und AnimatorInnen für die 
nachhaltige Entwicklung aufgebaut, die in den 
entlegenen und entvölkerten Orten eingesetzt 
werden. Was hindert den Bund und die ost-
deutschen Länder daran, Vergleichbares mit 
Blick auf die Stärkung lokaler Ökonomien und 
zivilgesellschaftlicher Strukturen ebenfalls zu 
implementieren? Zumindest für den Verweis 
auf die Finanzfrage hat die Bundes- und Lan-
despolitik spätestens seit ihrer im Oktober 
2008 gezeigten Großzügigkeit gegenüber in- 
und ausländischen Banken die Legitimation 
verloren. 
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1  Dies wurde bereits in 1990er Jahren durch die mo-
dellhaften Beiträge des Kreisjugendrings Rems-
Murr zur Kreisjugendplanung belegt, findet seine 
Bestätigung in den vom Projektverantwortlichen 
zwischen 1996 und 2005 in Ostdeutschland durch-

geführten Jugendhilfeplanungen und zuletzt auch 
in den 2008 vorgelegten Studien des Hessischen 
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Anmerkungen
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Kaiser | Simon

Kinder- und Jugendhilferecht 
Baden-Württemberg

Der neue Kommentar erläutert die Be-
stimmungen des Gesetzes ebenso kom-
petent und zuverlässig wie anschaulich
und leicht verständlich. Dabei werden
zahlreiche Verweise auf aktuelle Tenden-
zen in der Jugendhilfe vorgenommen
und Bezüge zu bundesrechtlichen Rege-
lungen hergestellt.

Ebenso wird die neuere Rechtspre-
chung und Literatur in einer Weise be-
rücksichtigt, die es auch den mit dem
Thema weniger vertrauten Lesern ermög-
licht, sich problemlos in das System der
Jugendhilfe in Baden-Württemberg ein-
zufinden.

Schwerpunkte der Kommentierung
sind: Öffentliche Träger der Jugendhilfe,
Oberste Landesbehörden und Bestim-
mungen zur Unterrichtung des Landta-
ges, Träger der freien Jugendhilfe, Leis-

tungen der Jugendhilfe, Abschließende
sonstige Vorschriften.

Der Titel eignet sich als hilfreicher
Praxis-Ratgeber insbesondere für alle
Jugendämter und Kommunalverwaltun-
gen, Mitglieder von Jugendhilfeausschüs-
sen und des Landesjugendhilfeausschus-
ses, Mandatsträger, Jugendringe, Wohl-
fahrtsverbände, freien Träger der Jugend-
hilfe, Ausbildungsstätten der Sozial- und
Jugendarbeit, Kirchen und sozialen Ein-
richtungen, Tagesstätten und Schulen,
Gerichte und Rechtsanwälte, aber auch
für Eltern und Erzieher.

Die Autoren: Roland Kaiser, Dezer-
nent Jugend, Landesjugendamt beim
Kommunalverband für Jugend und So-
ziales Baden-Württemberg, und Prof. Dr.
Titus Simon, Dozent für Sozialarbeit an
der Hochschule Magdeburg-Stendal •

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg berücksichtigt eine Reihe
aktueller Entwicklungen, wie die Hervorhebung der Jugendarbeit als gleichrangige
Bildungs- und Erziehungsaufgabe der Jugendhilfe oder die Darstellung der
Jugendhilfe als eigenständiges Sozialisationsfeld neben Familie, Schule und Beruf. 
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„20 Jahre KJhg“
ingo gelfert 
für die arbeitsgemeinschaft 
Jugendfreizeitstätten sachsen e.V.

20 Jahre KJHG – Ein Fest zum Feiern!? Ja. 
Wir haben tatsächlich eine dicht gestaltete 
Feier erlebt, zu der das Gesetz der Kinder- 
und Jugendhilfe aus verschiedensten Per-
spektiven betrachtet wurde. Es gab unter 
den Teilnehmer/-innen und Referent/-innen 
spannende Begegnungen, bei denen wohl 
auch einige neue Ideen und Argumente gebo-
ren werden durften.

Ja. Wir können dieses Gesetz feiern und wir 
können stolz sein, dass es für unsere professi-
onelle Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe 
ein immer noch so modernes und zugleich viel-
schichtig ausgestattetes Gesetz gibt, dessen 
Leistungsfähigkeit es weiterhin zu nutzen 
und auszuloten gilt. Wir können stolz sein, 
dass sich in Sachsen in den letzten Jahren 
leistungsfähige öffentliche und freie Träger in 
ausgewogener Vielfalt in der Jugendhilfe ent-
wickelt haben, die die Herausforderung, das 

neuartige Gesetz ab 1990 in der Praxis um-
zusetzen, angenommen und gestaltet haben.

Wir können nicht feiern, dass die Bedeu-
tung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
durch Einspar- und Kürzungsmaßnahmen, 
durch kurzsichtige oder fehlende Jugendpo-
litik sowie durch überzogene Effektivitäts-
bestrebungen und Wirksamkeitsdiskussionen 
in den Leistungsbereichen der Jugendhilfe in 
Misskredit gerät.

Wir können nicht feiern, dass die Kin-
der- und Jugendhilfe zum Luxusgut sozialer 
Dienstleistung wird.

Wir können nicht feiern, dass auch die Pro-
fession der Sozialen Arbeit in Gefahr ist, sich 
abzuwenden von Lebensweltorientierung, Par-
tizipation, Integration, Prävention und Einmi-
schung und damit zum Verwalter von Armut 
und Defiziten avanciert.

Aber wir können etwas dagegen tun!
 ▶  Wir können uns in die Jugendpolitik ein-

bringen.
 ▶  Wir können die Wahrnehmung der Jugend-

hilfe stärken.
 ▶  Wir können jungen Menschen wichtige 

Wegbegleiter sein.
 ▶  Wir können an unserer professionellen 

Rolle wachsen.

Wir alle! Jetzt!

AGJF Sachsen e. V.
Fortbildung, Beratung und Service für die 
Offene Jugendarbeit bietet die Arbeitsge-

rückblick auf die fachtagung
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meinschaft Jugendfreizeitstätten Sachsen 
e. V. Gegenüber der Politik ist sie der Inte-
ressenvertreter der Träger. Gegründet wur-
de sie 1990, aktuell sind 118 örtliche Träger 
Mitglied, v. a. Trägervereine, Landkreise und 
Gemeinden.

birgit wolf,
bildungsreferentin der lKJ sachsen e.V.

Drei Tage zu 20 Jahre KJHG
Drei Tage im winterlichen Naunhof waren 
zugleich drei Tage der Verortung gemein-
sam mit den Akteuren der Praxis und Lehre 
zwischen gestern, heute, morgen. 20 Jahre 
KJHG: in welchem Kontext ist das Gesetz 
entstanden, was waren die Grundideen und 
wie wurde es mit der Wiedervereinigung in 
Sachsen eingeführt? Bilanz wurde gezogen: 
Was brachten die 20 Jahre und wo stehen wir 
heute? Doch vor allem, wo wollen wir hin? Für 
diese Fragestellungen boten das Word-Café 
und anschließende Diskussionsrunden den 
Rahmen. Welchen Wert hat die Soziale Arbeit 
in der Gesellschaft und welchen Selbstwert 
haben Sozialarbeiter? Wie definiert man das 
Selbstverständnis zwischen dem Auftrag für 
Kinder und Jugendliche sowie den jährlichen 
Kürzungsdebatten und den Abstufungen in-
nerhalb der Paragraphen des Gesetzes sowie 
den verschiedenen Zuständigkeiten der Mini-
sterien (Kultus, Soziales sowie Wissenschaft 

und Kunst)? Fragen fanden Antworten und 
neue wurden aufgeworfen. Die Grillensee-
Erklärung zur Weiterentwicklung der Kin-
der- und Jugendhilfe in Sachsen ist das Po-
stulat, das alle Teilnehmenden miteinander 
erarbeiteten.

Zuletzt erwähnt das Novum: die Bildungsre-
ferenten der Verbände der überörtlichen Trä-
ger der freien Jugendhilfe in Sachsen haben 
sich im Plenum Jugendarbeit zusammenge-
schlossen und gemeinsam unter Federführung 
der AGJF Sachsen e.V. diese Fachtagung vor-
bereitet. Ein Schulterschluss, ein positives 
 Signal, eine gelungene Tagung für die Jugend-
hilfe in Sachsen.

Die LKJ Sachsen e. V.
ist der Dachverband für 14 landesweite Fach-
verbände der Kinder- und Jugendkulturar-
beit aus dem Theater-, Musik-, Kunst- und 
Medienbereich. Gegründet wurde sie 1992. 
Sie „vertritt jugendpolitische Belange und 
setzt sich für kulturelle Betätigungsmöglich-
keiten für Kinder und Jugendliche ein, um 
die Rahmenbedingungen für eine auf Persön-
lichkeitsbildung und Partizipation zielende 
Kinder- und Jugendkulturarbeit zu sichern 
und auszubauen. Sie leistet Lobbyarbeit, um 
zu einer größeren Akzeptanz der Kinder- und 
Jugendkulturarbeit in Sachsen beizutragen.“ 
Angeboten werden u. a. Fortbildungen und 
Fachberatung, mit Workshops, Seminare, 
Fachtagungen und Fachgespräche wird der 
Erfahrungsaustausch gefördert.

andrea gaede,
Jugendbildungsreferentin
landesverband soziokultur sachsen e. V.

Zwanzig Jahre Kinder- und Jugendhilfege-
setz, ein Thema, über das es sicher auch ge-
lohnt hätte, eine ganze Woche zu berichten, zu 
debattieren und vor allem neu zu entwickeln. 
Wir haben es auf drei Tage komprimiert und 
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uns von hochkarätigen Referent/-innen mit 
Rückblicken, Einblicken und Ausblicken in-
spirieren lassen. Der einen oder dem anderen 
mag der Blick auf die Kinder- und Jugendhil-
fe zu wenig erfolgsorientiert gewesen sein, zu 
oft wohl der Hinweis auf unzureichende Aus-
stattung, wenig Anerkennung von Fachlich-
keit oder fragwürdige Einflüsse von außen 
wie zum Beispiel die Ökonomisierung. Doch 
die Medaille hat immer zwei Seiten und so 
sind auch all die Blickwinkel und Hinweise 
immer auch eine Aufforderung zu verstehen. 
Und diese geht meines Erachtens nach in er-
ster Linie an die Praxis selbst. Ganz im Sinne 
eines Anwaltes für alle Kinder und Jugend-
lichen sind es die Praktiker/-innen, die ste-
tig an Politik, Verwaltung und Gesellschaft 
herantreten, aufzeigen und vor allem über-
zeugen müssen. Das haben die Referate und 
Diskussionen der drei Tage noch einmal sehr 
deutlich gemacht. Für die Bewältigung dieses 
Auftrags braucht es dringend eine Solidarität 
unter allen Trägern und Akteuren der Kin-
der- und Jugendhilfe. Denn über eines sollten 
wir uns alle einig sein: Mit dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz wurde eine einzigartige 
Grundlage geschaffen, die es zu würdigen 
und zu erhalten gilt. Und das kann uns nur 
gemeinsam gelingen.

Der Landesverband
Soziokultur Sachsen e. V. 
„ist der Dachverband Soziokultureller Ein-
richtungen im Freistaat Sachsen. Zugleich ist 
er ein Fachverband, der zu soziokulturellen, 
kultur- und jugendpolitischen Themen berät, 

Weiterbildungsangebote vorhält und an der 
Vergabe von Fördermitteln beteiligt ist.“ Or-
ganisiert haben sich hier 51 (v. a.) örtliche Trä-
gervereine) sowie fünf assoziierte Mitglieder.

tom Küchler und daniela sKrbeK,
landesarbeitskreis mobile Jugendarbeit 
sachsen e. V.

20 Jahre KJHG – ein Grund zum Feiern!? An-
regende Vorträge von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern, die den Fachdiskurs 
der letzten Jahrzehnte eindrucksvoll prägten, 
kontroverse Kamingespräche, engagierte 
Teil nehmerinnen und Teilnehmer und der 
Beschluss der Grillensee-Erklärung. Diese 
Schlagworte stellen nur einen kleinen Aus-
schnitt dieser sehr gelungenen Tagung in 
Naunhof dar.

Ja! – ein Grund zum Feiern! Nach Ansicht 
des LAK Mobile Jugendarbeit Sachsen e. V. 
konnte vom 1. – 3. Dezember ganz klar he-
rausgestellt werden, dass das Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz die Grundlage bildet, jungen 
Menschen und deren Familien die Förderung 



21

zukommen zu lassen, die sie für eine gesunde 
Entwicklung benötigen. Dabei liegt es am En-
gagement von Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeitern sowie Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern von Verwaltung, die Paragraphen des 
SGB VIII im Sinne der Mädchen und jungen 
Frauen und der Jungen und jungen Männer 
mit Leben zu füllen und umzusetzen.

Wir möchten Menschen, die sich in ihrem 
beruflichen Handeln diesem Gesetz ver- 
antwortlich fühlen auffordern, mit politi-
schen Entscheidungsträgerinnen und Ent-
scheidungsträgern in den Diskurs zu treten 
und sich unter besonderer Beachtung des § 1 
KJHG, speziell § 1 Absatz 3, für die Interessen 
und Lebensbedingungen junger Menschen ein-
zusetzen und dafür einzutreten, dass Politik 
die Rahmen und Möglichkeiten schafft, das 
KJHG in all seinen Umfängen auszugestalten.

Der LAK Mobile Jugendarbeit
Sachsen e. V.
ist der Fachverband und Lobby für  Mobile 
Jugendarbeit / Streetwork in Sachsen. Er ver-
steht sich als Informationsdrehscheibe, bietet 
u. a. Praxis- Organisations- und Projektbera-
tung an und veranstaltet Fortbildungen. Ak-
tuell sind 31 Träger Mitglied.

martin schmidt,
sächsische landjugend e. V.

Einen Grund zum Feiern gab es allemal. Hat 
doch das Plenum Jugendbildung, ein Zusam-
menschluss der Bildungsreferent/-innen der 
landesweiten Träger in Sachsen, eine drei-
tägige Fachveranstaltung zum Kinder- und 
Jugendhilfegesetz auf die Beine gestellt. Die 
Idee und die Lust, gemeinsam etwas zu ma-
chen, hat in den ersten drei Dezembertagen 
ihren Höhepunkt erreicht. Dort lud das Ple-
num Jugendbildung zur Fachtagung „20 Jah-
re KJHG – Ein Grund zum Feiern!?“ in das 
Bildungszentrum am Grillensee in Naunhof 

bei Leipzig ein. Uns als Sächsische Landju-
gend e. V. war es wichtig, sich gemeinsam mit 
anderen landesweiten Trägern auszutau-
schen und gemeinsam Projekte anzugehen. 
So war klar, dass wir, als Mitinitiatoren des 
Plenums Jugendbildung, bei der Planung und 
Organisation dieser Tagung mit dabei waren.

Sich drei Tage Zeit für ein Gesetz zu neh-
men, bedeutet auch, für drei Tage ein span-
nendes Programm zu stricken. Durch die 
thematisch abgegrenzten Tagesthemen ist es 
uns gelungen, das KJHG von den verschie-
densten Perspektiven zu beleuchten. Ging es 
am ersten Tag um die Retrospektive und die 
Entstehung des Gesetzes, sollten am zweiten 
Tag hauptsächlich die Umsetzung des KJHG 
und die dabei entstandenen Spannungsfelder 
beleuchtet werden. Am dritten Tag wollten wir 
den Blick in die Zukunft wagen und schauen, 
wie moderne Jugendhilfe aussehen kann, bzw. 
aussehen soll. Dazu wurde die „Grillensee- 
Erklärung“ verabschiedet, die angemessene 
Rahmenbedingungen für eine zukunftsorien-
tierte Jugendhilfe beinhaltet.

Durch die sehr gute Auswahl der Referent/-
innen und einem guten Mix aus Zuhören und 
selber aktiv werden, ist die Tagung aus Sicht 
der Sächsischen Landjugend e. V. gut gelun-
gen. Neben dem intensiven Tagesprogramm 
blieb an den Abenden immer noch genug Zeit 
zum Austausch und zur Diskussion. Auch 
wenn der kalte Wind immer mehr Schnee nach 
Naunhof blies, hat es uns Freude gemacht, 
gemeinsam mit dem Plenum Jugendbildung 
und allen voran der AGJF Sachsen e. V., diese 
Tagung durchzuführen. Für uns ein Grund 
zum Feiern.

Die Sächsische Landjugend e.V. 
versteht sich als der Fachverband für die Ver-
tretung der Interessen der Jugendlichen in 
den ländlichen Regionen Sachsens, der sich 
mit seiner Lobbyarbeit für eine reale Durch-
setzung der Hilfe zur Selbsthilfe für die Ju-
gendlichen einsetzt.
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Prävention statt Eingriff, mit diesem 
Ziel wurde 1991 das neue KJHG nach 
20 Jahren Diskussion über die Reform 
des alten „Gesetzes für die Jugendwohl-
fahrt“ als Bundesgesetz rechtswirksam. 
Mit diesem „Leistungsgesetz“ sollte nun 
eine zeitgemäße alltags- und lebenswelt-
orientierte Jugendhilfe etabliert werden. 
Für Kinder- und Jugendarbeit wurde z. B. 
die Förderung von Bildung, Partizipation 
verbunden mit dem Prinzip der Freiwil-
ligkeit als besondere Merkmale herausge-
stellt. Durch verpflichtende Vorgaben wie 
z. B. zur Jugendhilfeplanung sollte eine 
regional gleichmäßige Versorgung und ein 
plurales Angebot der Jugendeinrichtungen 
zustande kommen. Ein angemessener An-
teil der Jugendhilfemittel sollte auch für 
Jugendarbeit eingesetzt werden. Freie 
Träger sollten frühzeitig an Planung und 
Konzeptionen beteiligt werden und mehr 
Planungssicherheit erhalten. Dies alles 
wurde aber mit dem schönen Zusatz verse-
hen: „… näheres regelt das Landesrecht.“

In Baden-Württemberg sah die Umsetzung 
zum LKJHG dann so aus:

 ▶  Zusätzliche finanzielle Leistungsver-
pflichtungen für das Land wurden ver-
mieden.

 ▶  Der kommunalen Ebene wurden auch 
die Förderaufgaben der Kinder- und 
 Jugendarbeit „weitergereicht“.

 ▶  Das LKJHG wurde zwar in seinen Tex-
ten, auch durch viele Beiträge aus der 
Beratung mit freien Trägern, fachlich 
qualifiziert gestaltet: In der praktischen 
Umsetzung hat man es weitgehend in 
der Schublade gelassen. 

 ▶  Es wurde gerne politisch ausgehandelt, 
was für die Landespolitik oder Kommu-
nalpolitik finanzierbar oder wichtig war.

Auf der kommunalen Ebene hat das neue 
KJHG und das LKJHG zwar Hilfen zur 
fachlichen Argumentation gegeben. Aber 
politisch hilfreich und zielführend waren 
dort eher die Argumente und Beispiele der 
Praktiker/-innen zur Qualität und Wirkung 
ihrer Arbeit vor Ort. 

Der folgende Blick auf zwei Beispiele 
aus der Praxis der KJHG-Umsetzung zeigt, 
dass das Gesetz mit seinen Förderaufgaben 
für die Landespolitik bisher ein eher unge-
liebtes Thema war:

 ▶  Baden-Württemberg gehörte zu den 
ersten Bundesländern, die mit einer 
Initiative zur Föderalismusreform auch 

 ▶ Jürgen holzwarth (bag-oKJe e.V) 

„20 Jahre KJhg“
ein schlaglicht zur umsetzung
des KJhg in baden-württemberg
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eine Aufweichung des KJHG mit sei-
nen bundezentralen Vorgaben für ei- 
ne einheitliche, beteiligungsorientierte 

 Jugendhilfe betrieben haben. 

 ▶  Der §10 Abs. 2 des LKJHG verpflichtete 
die Landesregierung, in jeder Legisla-
turperiode einen Landesjugendbericht 
zu erstellen. „Anhand der vorliegenden 
Jugendhilfeplanungen der örtlichen 
und der überörtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe über die Lage 
der Jugend und die Jugendhilfe in Ba-
den-Württemberg“ so der Wortlaut des 
Landesgesetzes. Diese Einbeziehung der 
Planungsstände anderer Ebenen gab es 
bisher nicht.

Der bisher letzte Landesjugendbericht 
(weitere soll es nun auch nicht mehr ge-
ben) wurde am 20.  7. 2004 von der dama-
ligen Sozialministerin Tanja gönner in 
den Landtag eingebracht. Sie lobte den 
Bericht: Er zeige aktuelle Entwicklungen 
auf und liefere konkrete Hilfestellung für 
die Weiterentwicklung der Jugendarbeit 
und der Jugendhilfeplanung. „Wir haben in 
Baden-Württemberg ein hohes Niveau der 
Angebote und Leistungen der Jugendhilfe. 
Dennoch gibt es in einzelnen Feldern noch 
Möglichkeiten, die Angebote für junge Men-
schen noch zielgerichteter weiter zu entwi-
ckeln und zu verbessern.“ Hierfür stelle der 
Landesjugendbericht eine wissenschaft-
liche Grundlage bereit. Sie versprach, in 
Zukunft die Städte und Gemeinden noch 
gezielter bei der örtlichen Jugendhilfepla-
nung zu unterstützen. „Es geht um eine 
sorgfältige Planung, die sich am jeweiligen 
örtlichen Bedarf orientiert. Sie trägt dazu 
bei, dass die Strukturen und Angebote opti-
miert und die öffentlichen Jugendhilfemit-
tel effizient eingesetzt werden“, so gönner.

In diesem Landesjugendbericht wurde z. B. 
die empirische Studie “Topographie der 
Offenen Jugendarbeit in Baden-Württem-
berg” der AGJF Baden-Württemberg (Au-
toren: Koss/Fehrlen) mit dem folgenden 
Befund zitiert:

„Etwa 500 (45 %) der 1102 kreisangehö-
rigen Gemeinden in Baden-Württemberg 
hatten mindestens eine Einrichtung der Of-
fenen Jugendarbeit, wobei die Ausstattung 
regional stark schwankt. Die Einrichtungs-
dichte wächst mit der Gemeindegröße von 
12 % bei Gemeinden unter 2000 Einwoh-
nern auf 83 % aller Gemeinden in der Größe 
zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern 
zu 100 % bei den Großstädten. Auch die 
Verteilung in den unterschiedlichen Re-
gionen des Landes schwankt. Die Studie 
formuliert einen wichtigen Hinweis: Dass 
die immer noch nicht selbstverständliche 
flächendeckende Ausstattung mit Einrich-
tungen der Offenen Jugendarbeit stark 
vom „regionalen Klima” abhängig ist. 55 % 
der Einrichtungen der Offenen Jugend-
arbeit werden nicht von Kommunen, son-
dern von Vereinen, einigen Jugendringen 
und Initiativgruppen, vereinzelt auch von 
Wohlfahrts- und Jugendverbänden unter-
halten. Dies bedeutet, dass die in der Un-
tersuchung beschriebenen Einrichtungen 
der Offenen Jugendarbeit mehrheitlich in 
der Verantwortung Freier Träger betrieben 
wird, wobei allerdings die Finanzierung 
großenteils kommunal verantwortet wird.“ 

Dieser Landesjugendbericht hat aber seit 
2005 für Baden-Württemberg, wie schon 
Berichte zuvor, nicht viel verändert: Das 
belegt eine aktuellen Expertise „Zur Lage 
und Zukunft der Kinder- und Jugendarbeit 
in Baden-Württemberg“ (Autor: ProF. Dr. 
rauschenbach und Wissenschaftsteam).

Der neue Befund zeigt auf: Die verband-
liche Kinder- und Jugendarbeit ist in ihrer 
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Bedeutung und ihrem Ausmaß insgesamt 
sehr gut wahrnehmbar, da hierzu viele Da-
ten vorhanden waren. Dies gilt aber nicht 
für die Offene Kinder- und Jugendarbeit 
und für die kulturelle Kinder- und Ju-
gendarbeit. Daher formuliert die Expertise 
auch nachdrücklich an vielen Stellen den 
Mangel an aussagefähigen Daten und em-
pirischen Studien. Die zu Recht geforderte 
Sichtbarkeit des Leistungsvermögens der 
Kinder- und Jugendarbeit hat eine deutlich 
verbreiterte Datengrundlage zur Voraus-
setzung. Die bisher vorhandenen Daten in 
Baden-Württemberg reichen für eine abge-
sicherte Jugendhilfeplanung kaum aus und 
sind für politische Entscheidungen eine zu 
schmale Basis. 

Die Befunde der Studie zur aktuellen Fi-
nanzierung der Kinder- und Jugendarbeit 
in Baden-Württemberg zeigen Parallelen 
auf zur der oben zitierten Topographiestu-
die der AGJF von 2002:

 ▶  Es gibt ein sehr deutliches Stadt-Land-
Gefälle in den Ausgaben für die Kinder- 
und Jugendarbeit. Dies ist weiter eine 
Herausforderung für das Ziel, gleiche 
Lebensbedingungen für alle Kinder und 
Jugendlichen im Land herzustellen.

 ▶  Die Pro-Kopf-Ausgaben der Öffentli-
chen Hand sind im Ländervergleich 
sehr niedrig. Dies steht im Gegensatz 
zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
des Landes.

 ▶  Die Ausgabenentwicklung im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit ist un-
befriedigend. In den vergangenen Jah-
ren sind diese Ausgaben real deutlich 
geschrumpft. Das ist angesichts der 
anstehenden gesellschaftlichen Heraus-
forderungen, vor der die Kinder- und Ju-
gendarbeit steht, nicht sachgerecht.

Für die Träger und Strukturen der Kin-
der- und Jugendarbeit in Baden-Württem-
berg bedeutet das:  Die notwendigen kon-
zeptionellen Weiterentwicklungen im Feld 
der Kinder- und Jugendarbeit erfordern 
trotz Spardiskussion auch die Bereitstel-
lung von entsprechenden Ressourcen und 
damit klare politische Entscheidungen.  
Das sind Herausforderungen und Aufga-
ben, die für die Jugendpolitik des Landes 
in der kommenden Legislaturperiode auf 
der Agenda stehen, damit nach 20 Jahren 
KJHG die Ziele von damals nun heute an-
gemessen verwirklicht werden können. 
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publikationen der
agJf baden-württemberg e.V.
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Kinder. Jugend. Zukunft:
Perspektiven entwickeln –
Potenziale fördern!
14. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag 
7. – 9. Juni 2011 in Stuttgart 
ICS – Messe

Das Motto des 14. DJHT benennt das Recht jedes jungen Menschen auf Förde-
rung seiner Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit. Um die Zukunft von Kindern und Jugendlichen im 
Sinne eines gelingenden Aufwachsens in einer sich immer schneller wan-
delnden Welt zu ermöglichen, sind Anstrengungen vieler gesellschaftlicher 
Akteure notwendig. Wir stehen vor der Herausforderung, für junge Menschen 
Perspektiven zu entwickeln, die es ihnen erlauben, den materiellen, kulturel-
len und politischen Rahmen ihres Aufwachsens durch die Förderung ihrer indi-
viduellen Fähigkeiten und Potenziale selbstbestimmt mitgestalten zu können. 
Dabei geht es zum einen darum, jeden Einzelnen in die Lage zu versetzen, 
seine individuellen Potenziale unabhängig von seiner sozialen Herkunft ent-
wicklen zu können. Zum anderen muss die Ermöglichung der realen Freiheit 
junger Menschen in den Blick genommen werden, sich für oder gegen eine 
bestimmte Lebensführung entscheiden und eine eigene Konzeption des gelin-
genden Lebens begründen und realisieren zu können. Auf dem 14. DJHT sollen 
diese Aspekte im Zentrum der fachpolitischen Auseinandersetzung stehen.

Der 14. Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag wird 
gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans 
des Bundes, des Landes Baden-Württemberg und 
der Landeshauptstadt Stuttgart.
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Der Messestand Nr. 343 (rotes Dreieck)
ist ein Ort der Präsentation der Arbeit der BAG-OKJE und ihrer Partner. Der Verband Kinder- und Jugend-
arbeit Hamburg e.V. und die AGJF-Sachsen informieren hier ebenfalls über ihre Projekte. Wir laden ein 
zum Besuch des Standes und zu den Veranstaltungen des Fachkongresses (siehe folgende Seiten).

Veranstalterin
Veranstalterin des 14. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetages ist die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugend-
hilfe – AGJ. Die AGJ ist der bundeszentrale Zusammenschluss und das Forum von rund 100 Institutionen, Organisa-
tionen und Zusammenschlüssen der freien und öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. Weitere Informationen zur AGJ 
finden Sie unter: www.agj.de

Veranstaltungsort und Übernachtungsmöglichkeiten
Veranstaltungsort: ICS – Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, www.messe-stuttgart.de
Übernachtung: Zentrale Zimmervermittlung, Stuttgart Marketing GmbH, www.stuttgart-tourist.de

Themenschwerpunkte des 14. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetages
Unter dem Motto „Kinder. Jugend. Zukunft: Perspektiven entwickeln – Potenziale fördern!“ befasst sich der 
14. Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag mit drei Themenschwerpunkten:

• Fachkräfte und Fachlichkeit • Integration und Teilhabe • Erziehung und Bildung

Diese Themenschwerpunkte bilden die inhaltliche Grundlage der Gesamtveranstaltung und strukturieren durch 
verschiedene Veranstaltungen und Formate den Fachkongress.

Fachkongress
Der Fachkongress fördert den Austausch von Politik, Theorie und Praxis der Kinder- und Jugendhilfe. Neue Modelle 
und Konzepte der Kinder- und Jugendhilfe sollen dargestellt und die gemeinsame jugendhilfepolitische Willensbil-
dung weiterentwickelt werden. Im Rahmen des Kongresses werden zahlreiche Veranstaltungen durchgeführ wie z. B.: 

• Symposien, Foren und Vorträge • Projektpräsentationen und Workshops

Die Veranstaltungen des Kongresses werden von der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) und 
ihren Mitgliedern ausgerichtet.

http://www.messe-stuttgart.de
http://www.stuttgart-tourist.de
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INTEGRATION UND TEILHABE

14.00 – 15.30 Uhr   Fachforum 90 Min.
Raum C 5.1

Weg vom Konjunktiv: Bildung und 
Integration in Jugendarbeit und Politik

Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit e.V.
Kooperationspartner: Bündnis für die Jugend mit Partnern aus der offenen, 
verbandlichen und kulturellen Kinder- und Jugendarbeit

Referierende:
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Deutsches Jugendinstitut e.V.
Dr. Monika Stolz, Ministerin, Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familien und Senioren des Landes Baden-Württemberg
Renate Schmetz, Landesarbeitsgemeinschaft Offene Jugendbildung 
Baden-Württemberg e.V. (LAGO)
Gerald Greschel, Katholisches Jugendbüro Freiburg im Breisgau

Moderation:
Peter Martin Thomas, Landesjugendring Baden-Württemberg

Ausgangspunkt des Fachforums ist die aktuell vorliegende Expertise „Zur Lage und Zu-
kunft  der Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg“. Die beiden Themenkomplexe 
„Bildung“ und „Integration“ werden dort jeweils als besondere Potenziale der Kinder- und 
Jugendarbeit herausgehoben und miteinander verknüpft. Diese beiden Themenbereiche hat 
die Kinder- und Jugendarbeit in den vergangenen Jahren – so unsere These – als ihre Leis-
tungen sowohl empirisch wie theoretisch untermauert. Dennoch kommt sie als Bildungsort 
nach wie vor kaum in der politischen Diskussion vor. Die Expertise bestätigt die Leistungen 
der Kinder- und Jugendarbeit in diesen Themenfeldern und fordert von der Politik eine Ent-
scheidung, was sie zukünftig mit der Kinder- und Jugendarbeit vorhat. Sie fordert die Politik 
auf, die in der Kinder- und Jugendarbeit liegenden Potenziale zu nutzen. Dazu wird der 
Hauptautor der Expertise, Prof. Dr. Rauschenbach, zu Beginn ein kurzes Statement abgeben.

In einer anschließenden Fachdiskussion werden Vertreterrinnen und Vertreter aus der 
Wissenschaft, der Politik und der Praxis die Möglicheiten erörtern, wie die Potenziale der 
Kinder- und Jugendarbeit konkret umgesetzt werden können.
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17.00 – 17.45 Uhr   Vortrag
Raum C 7.1

Übergänge gestalten 
Prozessbegleitung in der pädagogischen Praxis

Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit e.V.
Kooperationspartner: Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Sachsen

Referierende:
Nicole Handrack
Hendrik Hadlich

Das Projekt „Übergänge gestalten“ möchte Übergangsphasen von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, speziell in der Lebensphase Pubertät/Adoleszens oder von Menschen in 
schwierigen Problemlagen sensibel und ernsthaft ins Blickfeld nehmen und brauchbare und 
gangbare pädagogische Formate der Initation konzipieren, erproben und für eine Veranke-
rung in der Jugendarbeit aufbereiten.

In der Begleitung der Kinder- und Jugendlichen ist das Hauptziel des Projektes die Erarbei-
tung von Bedingungen für eine erfolgreiche Bewältigung des anstehenden Entwicklungs-
schritts und die Entwicklung von Kompetenzen zur Wahrnehmung, Nutzung und Ausei-
nandersetzung mit individuellen Stärken und Schwächen. Die jungen Menschen erhalten 
durch die pädagogische Begleitung eine Ich-Stärkung (Erhöhung des Selbstbewusstseins 
und Entwickeln eines Selbstbildes) bei den sozialen und psychischen Anforderungen dieser 
Lebensphase. Die aktuellen Konzepte und methodischen Ansätze bedürfen dazu einer 
Erprobung und Ausgestaltung in Praxisprojekten, da nachweislich ein gutes Gelingen der 
Übergangsbewältigung Jugendlicher zu deren Entwicklungs- und Bildungserfolg beiträgt.

Forschungsziel ist, ob es wahrnehmbare Auswirkungen im späteren Entwicklungsverlauf von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt, die bewusst und unter der Aufsicht pädago-
gischer Prozessbegleiter eine klare, eindeutige und bezeugte Hinbewegung zu Eigen- sowie 
sozialer Verantwortung ausführen.

Die Projektleitung der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Sachsen (AGJF-Sachsen) 
berichtet über die Erkenntnisse der Praxisphase.

INTEGRATION UND TEILHABE
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„Bildung im Alltag der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit“ war ein Projekt, das die 
AGJF Baden-Württemberg e.  V. gemein-
sam mit dem Paritätischen Jugendwerk 
Baden-Württemberg e. V. und der SBR 
gGmbH Stuttgart 2006/07 durchgeführt 
hat. Gefördert wurde es aus  Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) und der 
Arbeitsagentur.

Viele akademische Jugendarbeiter/innen 
 fordern, die offene Arbeit verstärkt unter 
der Bildungsperspektive zu sehen. Sind 
solche Forderungen unter den gegebenen 
Voraussetzungen – personellen wie fach-
lichen – aber überhaupt realistisch? Kann 
es mit den durchschnittlich vorhandenen 
Ressourcen und strukturellen Gegeben-
heiten gelingen, Bildungsprozessen im 
alltäglichen Geschehen auf die Schliche zu 
kommen? Unsere Antwort lautet eindeutig 
„Ja“, sofern die Prak tiker/innen dafür eine 

vergleichsweise bescheidene Unterstützung erhalten.

In diesem Buch werden die theoretischen und methodischen Grundlagen, v.  a. aber die 
Ergebnisse des Projekts in einigen der beteiligten örtlichen Einrichtungen vorgestellt. 

Im „Jugendmedienzentrum Tübingen“ geht es um Ent wicklungen, die bei der großen 
Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter, die den Betrieb i. w. tragen, beobachtet werden 
konnten.

Bei der „Backof(f)ensive“ der Spieloffensive Freiburg handelt es sich um ein Projekt 
mit Jugendlichen, denen üblicherweise niemand so richtig über den Weg traut.

Das „Jugendzentrum Hammerschlag“ in Schorndorf ist ein Angebot überwiegend für 
Spätaussiedlerjugendliche. Hier wird sehr  deutlich, wie sich diese Jugendlichen mit 
 Unterstützung des Jugendzentrums aus dem üblichen Dreieck Bahnhof, Stadtpark 
und  Jugendzentrum Zug um Zug herauslösen und sich neue Räume aneignen.

In der „Musikwerkstatt Tübingen“ wurden zwei Mädchenbands ein Jahr lang 
begleitet.

Der „Jufo-Club Möglingen“ ist ein Partizipa tionsprojekt für eine Gruppe jüngerer 
Besucher des kommunalen Jugendhauses.

Im „Jugendhaus Bastille“ in Reutlingen stan den die informellen Prozesse zwischen 
Jugendlichen im Vordergrund. Was passiert in der Raucherecke oder am Billardtisch 
unter der Perspektive „Bildung“?

Das Buch kann bezogen werden über die 
AGJF Baden-Württemberg – www.agjf.de (Shop), den 
Verlag – www.tbt-verlag.de (Shop) oder den Buchhandel.

Burkhard Fehrlen / Thea Koss
Bildung im Alltag der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Empirische Studien
Hrsg. von der LAGO Baden-Württemberg
202 Seiten, 12,80 €
Tübingen 2009
ISBN 978-3-925882-31-9

http://www.agjf.de
http://www.tbt-verlag.de
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